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1. Vorbemerkungen 

(1) Diese IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung stellt die bilanzielle Be-
handlung der Veräußerung von Vermögensgegenständen (insbesondere 
Forderungen) im Rahmen von asset backed securities-Gestaltungen (nach-
folgend als ABS-Gestaltungen bezeichnet) oder ähnlichen securitisation-
Transaktionen im Jahres- und Konzernabschluss des Veräußerers nach 
HGB dar. Dabei definiert sie die Voraussetzungen, unter denen von einem 
Übergang des wirtschaftlichen Eigentums auszugehen ist. 

(2) Die Grundsätze dieser IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung zur Zuord-
nung des wirtschaftlichen Eigentums an im Rahmen von ABS-Gestaltungen 
veräußerten Vermögensgegenständen basieren auf den zum Factoring von 
Forderungen entwickelten GoB und sind entsprechend anzuwenden, wenn 
Vermögensgegenstände im Rahmen wirtschaftlich vergleichbarer Gestaltun-
gen übertragen werden. 

                                            
1  Verabschiedet vom Hauptfachausschuss (HFA) am 01.10.2002. Änderung durch den HFA am 09.12.2003. 


